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Gesundheit

WannwirdwergegenCoronageimpft?
Die Berliner Prioritätenliste für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen

MIRAY CALISKAN

D ie einen können es
kaum abwarten, die
anderen bleiben skep-
tisch: Kaum ein ande-

res Thema wird in Deutschland
derzeit so hitzig diskutiert wie die
Impfungen gegen Sars-CoV-2. Im
Vergleich zu anderen Staaten ver-
läuft die Impfkampagne aller-
dings hierzulande schleppend.

Nach Angaben des Robert-
Koch-Instituts haben rund 1,3
Millionen Menschen das Vakzin
von Biontech/Pfizer oderModerna
erhalten.

Wer wann an der Reihe ist,
hängt von diversen Faktoren ab:
zum Beispiel von der Frage, wie
viele Corona-Impfstoffe in der EU
zugelassen oder wie viele Impfdo-
sen verfügbar sind – also wie
schnell und in welchem Ausmaß
die Impfproduktionen hochgefah-
ren werden können. Wie schnell
die Bundesländer es schaffen wer-
den, die Menschen täglich zu imp-
fen, aber auch von der Frage, wie
viele sich am Ende für oder gegen
eine Impfung entscheiden.

Entscheidend wird auch sein,
ob später niedergelassene Ärztin-
nen und Ärzte in Praxen die Vak-
zine verabreichen dürfen. Ein ge-
naues Zeitfenster kann also kaum
vorausgesagt werden – obwohl es
schon Impfrechner im Netz gibt.
Fest steht, dass das Bundesgesund-
heitsministerium bis Ende des
Sommers – Bundeskanzlerin An-
gela Merkel nennt den 21. Septem-
ber – allein ein Impfangebot unter-
breiten möchte. Eine Übersicht
über die Berliner Impfgruppen.

GRUPPE 1:
HÖCHSTE PRIORITÄT

Zur ersten Gruppe gehören Men-
schen ab 80 Jahren sowie diejeni-
gen, die in stationären Einrichtun-
gen zur Behandlung, Betreuung
oder Pflege älterer oder pflegebe-
dürftiger Menschen tätig sind.
Enge Kontaktpersonen von betag-
ten oder von pflegebedürftigen
Menschen werden nicht geimpft.

Außerdem sollen Beschäftigte
in medizinischen Einrichtungen
mit hohem Expositionsrisiko mit
höchster Priorität geimpft werden:
in Notaufnahmen, Intensivstatio-
nen, Rettungsdiensten, als Leis-
tungserbringer der spezialisierten
ambulantenPalliativversorgung, in
Impfzentren sowie in Bereichen, in
denen für eine Infektion mit dem
Sars-CoV-2 relevante aerosolgene-
rierende Tätigkeiten durchgeführt
werden, zumBeispiel In- und Extu-
bation, Bronchoskopie oder Laryn-
goskopie.

Darüber hinaus hat sich die
Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Berlin mit der Senatsverwaltung
für Gesundheit darauf verständigt,
dass auch Impfärzte in mobilen
Teams, der Ärztliche Bereitschafts-
dienst, Personal in KV-Notdienst-
praxen sowie Covid-19-Praxen ge-
impft werden sollen.

Zur ersten Gruppe zählen auch
medizinischeAngestellte, dieMen-
schenmit einem sehr hohen Risiko
für einen schweren oder tödlichen
Krankheitsverlauf nach einer In-
fektion mit dem Coronavirus pfle-
gen oder betreuen, insbesondere
in der Onkologie, Transplanta-
tionsmedizin sowie in Dialyseein-
richtungen.

Die KV Berlin setzt sich nach
eigenen Angaben dafür ein, dass in
der ambulanten Versorgung auch
alle anderen Arztgruppen und de-
ren Praxispersonal so schnell wie
möglich geimpft werden.

Nach Angaben der Ständigen
Impfkommission (abgekürzt:
Stiko) umfasst die erste Gruppe
rund 8,6 Millionen Menschen. Ziel
des Bundesgesundheitsministe-
riums ist es, bis Ende Januar alle
rund 800.000 Pflegeheim- und Al-
tenheimbewohner zum Impfter-
min einzuladen.

GRUPPE 2:
HOHEPRIORITÄT

In der zweiten Gruppe, die voraus-
sichtlich ab Frühjahr dran ist, sollen
alle ab 70 Jahren sowie Menschen
mit einem sehr hohen Risiko oder
einer hohen Wahrscheinlichkeit für
einen schweren Krankheitsverlauf
das Vakzin bekommen. Dazu gehö-
ren Demenzkranke oder Personen
mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung, Menschen mit Down-Syn-
drom (Trisomie 21) und Transplan-
tationspatientinnen und -patien-
ten. Auch eine enge Kontaktperson
dieser Pflegebedürftigen und von
Schwangeren kann sich impfen las-
sen.

Zur zweiten Gruppe gehören
Pflegepersonal, das in stationären
Einrichtungenoder bei ambulanten
Pflegediensten regelmäßig Men-
schen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung betreut, sowie medizi-
nische Beschäftigte, die regelmäßig
zu Patienten Kontakt haben.

Außerdem:Personal inBlut- und
Plasmaspendediensten und in Co-
rona-Testzentren; Polizei- undOrd-
nungskräfte mit hohem Infektions-
risiko, zumBeispiel bei Demonstra-
tionen; undPersonen, die imöffent-
lichen Gesundheitsdienst oder in

besonders relevanter Position zur
Aufrechterhaltung der Kranken-
hausinfrastruktur tätig sind.

Auch Bewohner und Beschäf-
tigte Asyl- oder Obdachlosenunter-
künften sollen den Impfstoff erhal-
ten.

Diese Gruppe umfasst laut Stiko
mehr als elf Millionen Menschen,
allerdings liegen – wie auch für die
anderen Impfgruppen – keine ge-
nauen Informationen vor, wie viele
Personen den einzelnen Betroffe-
nengruppen insgesamt angehören.

GRUPPE3:
ERHÖHTEPRIORITÄT

In der dritten Gruppe sind Men-
schen ab 60 Jahren an der Reihe.
Außerdem sollen Personen etwamit
folgenden Krankheiten geimpft wer-
den: Herzinsuffizienz, Schlaganfall,
Diabetes mellitus, chronische Nie-
renerkrankung, Asthma bronchiale,
Krebserkrankungen.

Zur drittenGruppe zählen außer-
dem Beschäftigte in medizinischen
Einrichtungen, die keine Patienten
mit (Verdacht auf) Infektionskrank-
heiten betreuen und keine aerosol-
generierenden Tätigkeiten durch-
führen, Laborpersonal sowie Erzie-

herinnen und Erzieher oder Lehre-
rinnen und Lehrer. Erfasst sind auch
Personen in relevantenPositionen in
staatlichen Einrichtungen, insbe-
sondere bei den Verfassungsorga-
nen, in RegierungenundVerwaltun-
gen, bei den Streitkräften, Polizei,
Zoll, Feuerwehr, beim Katastro-
phenschutz einschließlich Techni-
schesHilfswerk und inder Justiz.

AuchMenschen, die in relevanter
Position in weiteren Einrichtungen
der kritischen Infrastruktur tätig
sind, insbesondere im Apotheken-
wesen, der Pharmawirtschaft, in der
Ernährungswirtschaft, der Wasser-
und Energieversorgung, Abwasser-
entsorgung und Abfallwirtschaft, im
Transport- und Verkehrswesen so-
wie in der Informationstechnik und
im Telekommunikationswesen sol-
len in der dritten Gruppe geimpft
werden.

Beschäftigte im Lebensmittelein-
zelhandel undMenschen unter pre-
kären Arbeits- oder Lebensbedin-
gungen (unter anderem Inhaftierte,
Saisonarbeiter oder Beschäftigte in
Verteilzentren) zählen ebenfalls
dazu.

Wie viele Menschen zu dieser
Gruppe insgesamt zählen, kann
unter anderem wegen den unklaren
Angaben zu den Vorerkrankungen

nicht prognostiziert werden. So wer-
den etwa die Autoimmunerkran-
kungen nicht spezifiziert. Auch ver-
antwortliche Behörden wie das RKI
können auf Nachfrage nicht näher
darauf eingehen – und die unklaren
Angaben verursachen weitere mög-
liche Probleme:

DieBerlinerÄrztin IrmgardLand-
graf stellt als internistische Hausärz-
tin Indikationen und Kontraindika-
tionen bei ihren Patientinnen und
Patienten für oder gegen die Covid-
Impfung. DieHypertonie selbst, egal
ob essentiell oder sekundär, stelle
zumBeispiel keineKontraindikation
dar, sagt sie aufAnfrage.Bei einer se-
kundären Hypertonie müsse man
„schauen, ob die Grundkrankheit
die Covid-Impfung verbietet“, so die
Ärztin.

Auch bei Autoimmunerkrankun-
gen müsse differenziert werden, um
welche Erkrankung es sich handelt
und ob man die betroffenen Men-
schen durch eine Impfung gefähr-
det oder nicht. Patienten sollten
sich für Beratungsbedarf an ihre
Fachärzte wenden.

So werden einige Betroffene mit
Immunsuppressiva therapiert – das
körpereigene Abwehrsystem wird
dabei unterdrückt. Die Corona-
Impfung ist wiederum dafür ge-

dacht, das Immunsystem dazu an-
zuregen, Antikörper zu produzie-
ren. Eine immunsuppressive Be-
handlung in Hinblick auf eine
Impfung gegen Sars-CoV-2 muss
also unter Umständen ausgesetzt,
in jedem Fall aber sehr gut ge-
plant werden. „Ich kann nur allen
Menschen, die zur Impfung ge-
hen, raten, vorab ihren Hausarzt
oder ihre Hausärztin zu fragen,
ob sie bedenkenlos geimpft wer-
den können“, sagt Landgraf.

GRUPPE 4:
OHNE PRIORITÄT

Die Gruppe 4 umfasst Menschen
mit psychiatrischen Erkrankungen
wie bipolare Störung, Schizophrenie
und schwere Depression. Diese Per-
sonen haben laut Stiko häufiger
einen schwereren Covid-19-Krank-
heitsverlauf und auch ein erhöhtes
Risiko an Corona zu versterben. In
der Stiko-Impfempfehlung werden
sie zur Gruppe mit Menschen mit
Vorerkrankungen gezählt, in der
Impfverordnung des Bundesge-
sundheitsministeriums wurden sie
allerdings nicht berücksichtigt und
rutschen deshalb in die vierte
Gruppe.

Auch allen anderen Menschen,
die ein geringeres Risiko haben,
einen schweren Verlauf zu erleiden,
soll in dieser Gruppe ein Impfange-
bot gemacht werden. Wie viele das
sind, kann nicht abgeschätzt wer-
den.

WER VORERST NICHT
GEIMPFT WERDEN SOLL

Schwangere: Zur Anwendung
der RNA-Impfstoffe von Bion-
tech/Pfizer sowie Moderna in der
Schwangerschaft und Stillzeit lie-
gen aktuell keine Daten vor. Die
Stiko empfiehlt die generelle
Impfung in der Schwangerschaft
derzeit nicht. Schwangeren mit
Vorerkrankungen und einem da-
raus resultierenden hohen Risiko
für einen schweren Verlauf könne
jedoch in Einzelfällen eine Imp-
fung angeboten werden. Die Stiko
hält es für unwahrscheinlich,
dass eine Impfung der Mutter
während der Stillzeit ein Risiko
für den Säugling darstellt.

Kinder: Der Covid-19-Impfstoff
wird im Kindesalter bis auf Weite-
res nicht zugelassen sein, weshalb
die Stiko derzeit keine Impfemp-
fehlung für Kinder gibt. Es laufen
aktuell mehrere klinische Phase-
3-Studien mit unterschiedlichen
Impfstoffen, die auch Kinder ein-
schließen. Das Vakzin von Bion-
tech/Pfizer ist für Personen ab 16
Jahren geeignet, die Impfstoffe
von Moderna sowie Astrazeneca
(EU-Zulassung steht noch aus)
dagegen für über 18-Jährige.

Infizierte: Auch Menschen, die
eine Sars-CoV-2-Infektion nach-
weislich durchgestanden haben,
sollen vorerst nicht geimpft wer-
den. Studien gehen zumindest
von einer gewissen Schutzwir-
kung einer Erstinfektion aus, die
für eine bestimmte Zeit andauert.
In Forscherkreisen wird überlegt,
ob bereits Infizierte später eine
einmalige „Booster-Impfung“ er-
halten sollen. Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass die Impfung
nach unbemerkt durchgemachter
Corona-Infektion gefährlich ist.
Daher ist es nach Angaben der
Stiko nicht notwendig, vor Verab-
reichung einer Impfung das Blut
auf Antikörper zu untersuchen,
die eine durchgemachte Infek-
tion in der Vergangenheit anzei-
gen können.

Allergiker: Wer eine vorbekannte
Allergie gegen die Impf-Inhalts-
stoffe hat, sollte nicht geimpft
werden. Dies stellt laut Paul-Ehr-
lich-Institut eine Kontraindika-
tion dar.

Gruppe 4 Ohne Priorität

Alle, die ein geringeres Risiko als oben genannt haben, einen
schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu erleiden

Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen wie bipolare Störung,
Schizophrenie und schwere Depression

Gruppe 3 Erhöhte Priorität

Gruppe 2 Hohe Priorität

Personen über 70 Jahre,
Patienten mit Down-
Syndrom, Demenz oder
kognitiver Beeinträchtigung
(plus je eine enge
Kontaktperson)

Patienten nach einer
Organtransplantation
(plus Kontakt)

Eine Kontaktperson
von Schwangeren

Pflegepersonal, das in
stationären Einrichtungen
oder in ambulanten Pflege-
diensten geistig behinderte
Menschen betreut

Medizinische Beschäftigte
mit regelmäßigem Patienten-
kontakt

Personal in Blut- und
Plasmaspendediensten
und in Corona-Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte
mit hohem Infektionsrisiko
etwa bei Demonstrationen

Personen im öffentlichen
Gesundheitsdienst

Bewohner und Beschäftigte
in Flüchtlings- und
Obdachloseneinrichtungen

Gruppe 1 Höchste Priorität

Bewohner von Alten-
und Pflegeheimen

Pflegepersonal in der ambulanten
oder stationären Pflege

Beschäftigte in medizinischen Ein-
richtungen mit hohem Expositions-
risiko wie in Notaufnahmen,
Intensivstationen oder Impfzentren

80+

Medizinische Angestellte, die
Menschen mit einem hohen Risiko,
vor allem onkologische oder
transplantierte Patienten, behandeln

70+

60+

Personen mit Vorerkrankungen wie
Adipositas, Diabetes, chronische
Nierenerkrankung, HIV-Infektion,
Krebs, Schlaganfall und bestimmten
Herzerkrankungen

Beschäftigte in medizinischen Ein-
richtungen, die keine Patienten
mit (Verdacht auf) Infektions-
krankheiten betreuen

Personen in relevanter Position in
staatlichen Einrichtungen wie in
Regierungen, Justiz, Streitkräften
oder Feuerwehr

Laborpersonal

Personen in relevanter Position in
Unternehmen der kritischen
Infrastruktur wie Apotheken oder
öffentliche Entsorgung Erzieher und Lehrer

Personen mit prekären Arbeits-
oder Lebensbedingungen wie
Saisonarbeiter oder Beschäftigte
in Verteilzentren
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